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Zeitliche Differenz zwischen Handlung und Erfolg -
insbesondere als Herausforderung für das Verjährungsrecht

Von Professorin Dr. Sabine GtelJ, Baset*

Hat Strafrecht sein Recht verloren, wenn ein Täter eine Gefahr schffi, die
sich erst fahrzehnte später in einer Rechtsgutseinbul3e realßiert? Oder berührt
auch eine sehr lange zeitliche Dffirenz zwischen Handlung und Erfolg die
strafrechtliche Haftung nicht? Eine erste Antwort auf diese Fragen gibt g 78a
SIGB: Danach verjähren Rßikohandlungen nicht. Diese Regelung ist unbefrie-
digend,weil auch die strafrechtliche Reaktion eine zeitliche Dimensionbraucht.
Fraglich ist, ob ein haftungsbeschränkendes Zeitmoment aus anderen Bestim-
ftTungen des Straf- und Strafverfahrensrechts bzw. aus den Strafzwecken oder
der Dogmatik zur Bedeutung von Handlung und Erfolg fiir die Konstitution
einer Straftat abgeleitet werden kann.

I. Einleitung

Kann eine Straftat durch eine pflichtwidrige Handlung begonnen und Jahr-
zehnte später, ohne weiteres Zutun des ehemals Handelnden beendet und an-
schließend durch eine Kriminalstrafe geahndet werden? Diese Frage stellt
sich immer wieder -zuletzt inAufsehen erregenderweise nach dem Einsturz
des Daches der zugeschneiten Eissporthalle in Bad Reichenhall im Winter
2005.Wenige Jahre zuvor hatte das LG Düsseldorf denlangjährigen >Flugha-
fenfalk<1 abgeschlossen, in dem diese Frage ebenialls einei.olle-spielte.

Das weitgehend aufgeklärte Geschehen um den Flughafenbrand in Düssel-
dorf soll im Folgenden der Illustration von Zweifeln über die Angemessen-
heit strafrechtlicher Haftung bei großer zeitlicher Differenz zwischen Hand-
lung und Erfolg dienen: Nach den - zur Veranschaulichung vereinfachten -
Feststellungen des .LG war ein Bauingenieur (B) ftir einen Bauabschnitt bei
der Errichtung eines Flughafengebäudes im Jahr 1972 verantwortlich gewe-
sen. Dazu gehörte u.a. das Verlegen von Kabeln mit PVC-Beschichtung in
einem Zwischendach. 1996, also fast 25 Jahre später, löste ein Funkenflug bei
Reparaturarbeiten an dem Zwischendach einen Brand aus, der sich - unter
Entwicklung hochgiftiger Gase * rasch ausbreitete. 1.7 Menschen starben;viele
wurden (2.T. schwer) verletzt. Ende 1999 klagte die Staatsanwaltschaft den B
wegen fahrlässiger Brandstiftung (mit Todesfolge2) an. Sie warf ihm u. a. vor,
er habe 1,972 die in der Zwischendecke verlaufenden PVC-Kabel nicht fach-
gerecht abgedeckt; deshalb habe sich 1996 das Feuer in Sekundenschnelle aus-
gebreitet und die tödlichen Gase entwickelt.

* DerAufsatzberuhtaufÜberlegungenausdemHabilitationsvortragderVerfasserlnvorderJuristischen
Fakultät der Universität Münster im Wintersemester 200512006.

1 Zum Sachverhall etwa die Dokumentation von TondorfStY 2002,53f.
2 $ 309 StGB i.d.F. vor dem 6. StrRG.
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Intuitiv zweifelt man angesichts dieser Geschehnisse sofort: Liegt bei einer
so großen zeitlichen Differenz zwischen einer Täthandlung und dem Eintritt
des tatbestandsmäßigen Erfolges noch eine Straftat vor? 3 Was wäre, wenn der
Brand erst im Jahr 2012 oder 2022 awgebrochen wäre? Dann lägen zwischen
der pflichtwidrigen Handlung und dem Schadenseintritt 40 bzw.50 Jahre.
B hätte einen Fehler im Alter von 30 Jahren, vielleicht als noch überforderter
Berufsanfänger begangen und stünde als inzwischen lebenserfahrener über
70- oder 80-jähriger Angeklagter deswegen vor Gericht. Kann eine Straftat
durch eine Risikohandlung begonnen und mit dem Erfolgseintritt Jahrzehnte
später beendet werden?

Eine Antwort auf diese Frage vermutet man zunächst im Verjährungsrecht (II.).
Dort sucht man aber vergeblich nach einer befriedigenden Regelung. Auch die Un-
tersuchung derThtbegriffe im Strafrecht oder Strafverfahrensrecht aufeine >zeitliche
Dimension< (III.) oder ein Rückgriff auf die Strafzwecke (IV.) sowie auf die Dogma-
tik zur Bedeutung von Handlung und Erfolg für die Konstitution einer Straftat (V.)
führen nicht zu einer eindeutigen Lösung. Doch der Zeilablaufzwischen einer rechts-
widrigen Handlung und dem Eintritt des strafrechtlich relevanten Erfolges muss be-
rücksichtigt werden. De lege lata wäre eine materiell-rechtliche Lösung im Rahmen
der Zurechnung oder eine prozessuale über g 1,53a SIPO denkbar (VI.). Letztlich
kann aber nur eine Reform des geltenden Rechts eine tragfähige Lösung in Fällen
mit sehr großer zeitlicher Differenz zwischen pflichtwidriger Handlung und Erfolg
herbeiführen (VII.).

II. Verjährungsrecht

Der Zeitablauf zrvischen der Begehung einer Straftat und ihrerVerfolgung
wird regeLmäßig in den Verjährungsvorschriften berücksichtigt. Sie hindern
die Strafverfolgung, wenn eine Straftat erst nach langer Zeit geahndet werden
soll. Verjährung soll Rechtsfrieden durch Strafverzicht herstellen:a zum
ersten, weil das Strafbedürfniss durch Zeitablauf regelmäßig schwindet,6 und
zum zweiten,weil Urteile nicht auf einer durct'dieZeitgeschwächten Beweis-
lage ruhen sollen.T Im Düsseldorfer Flughafenfall konnte B aber auch nach
25 Jahren noch angeklagt werden, weil g 78 a SIGB bestimmt: >Die Verjährung
beginnt, sobal d dieTat beendet ist.Tritt ein zum Tatbestand gehörend er Erfolg
erst später ein, so beginnt die Verjährung mit diesem Zeitpunkt.<< Die Verjäh-
rungsfrist begann erst mit dem Brand im Jahr \996 - ganz unabhängig davon,

3 Diese Frage stellt sich im Vorliegenden retrospektiv. Eine vergleichbare Problematik kann sich aber
auch mit Blick in die Zukunft ergeben, etwa bei derAhndung vonTaten, die ihre volle Wirkung voraus-
sichtlich erst noch entfalten werden. Die Bewertung >zeitlich gestreckter Straftaten<, welche bereits
Gegenstand ehes Strafuerfahrens oder Strafurteils sind, bevor sie ihre volle Schadenskraft entwickelt
haben, ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Zur Gesamtproblematik agl- etwa Puppe,N|,Bd.l
(2002), $ 7 Rn 1fi, sowie im Zusammenhang mit der Diskussion um die strafrechtliche Behandlung von
Hlv-Infektionen die Beiträge in Szwarc (Hrsg.),AIDS und Strafrecht (1996).

4 BGHST 11, 393, 396;72,335,337;LK-Jähnke,7!. Auf1.1994, vor g 78 Rn 7.
5 Zur Frage, ob durch Zeitablauf auch >das Unrecht< vermindert werden kann: B/ay, Die dogmatische

Bedeutung der Strafausschließungs- und Strafaufhebungsgründe (1976),257;. Göme7 Rivero GA2007,
2,89ff.; Lorenl,Yerjährung (1955),56; Silva Sanchez GA7990,212tr;von Snckelberg,FS Bockelmann
(197e),76s.

6 JeschecHWeigend,AT, S.Aufl. 1995, 911; vgl. auch,tllllenkamp JR 7975, 738.
7 Bemmann ltS 1963,333,334; JeschecAWeigend, Nl,9L2.
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wie man die vom Gesetzgeber gewählte Kombination einer >beendeten Tat<
in $ 78a s. 1 stGB mit einem erst nachfolgenden >Erfolg< in Satz 2 inter-
pretiert. s

Diese Regelung erscheint im Lichte der materiell-rechtlichen Rechtferti-
gung des Instituts der verjährung zunächst plausibel, weil das >>mit der zeit
schwindende Strafbedürfnis< im vordergrund steht. Das Strafbedürfnis ist
groß, wenn die Rechtsgutseinbußen (Tod und Verl etznngvon Menschen) un-
mittelbar vorAugen stehen.In concreto bleibt der materiell-rechtliche Rekurs
auf das >schwindende Strafbedürfnis< als Begründungsansatz für das verjäh-
rungsinstitut aber unklar: weder diejenigen, welche das nachlassende stralbe-
dürfnis mit einer parallel zum zeitablauf einhergehenden Aufhebung des un-
rechts der Tat begründen,e noch diejenigen, die darauf verweisenldass die
>Geschichte< gewordene Tät nicht mehr >friedensstörend< wirke,10 setzen
sich im Einzelnen mit Fällen auseinander, in denen die Handlung weit zurück
liegt, der Erfolg aber frisch ist. Man könnte zwar auf der Grundlage beider
Ansichten argumentieren, dass nur die störung des Rechtsfriedens äurch die
Tathandlung verblasst sei, nicht die Rechtsgutseinbuße. Die materiell-recht-
liche Begründung der verjährung - das mit der Zeit nachlassende Strafbedürf-
nis - spräche damit für eine Bestrafung >der Schuldigen< unter dem Eindruck
des frischen Schadenseintritts und für die Regelung in g 78a SIGB. Dieser
Schluss beruht aber auf einer Prämisse, die angesichts der herrschenden Dok-
trin zumverhältnis von Handlung und Erfolg zweifelhaft erscheint: das$ näm-
lich dem Erfolgsunrecht zumindest dergleichewertzukommt wie dem Hand-
lungsunrecht.ll siedelt man den Schwerpunkt des strafrechtlichen vorwurfs
jedoch - richtigerweise - beim Handlungsunrecht an, so verschieben sich die
Gewichte. Das gilt insbesondere mit Rücksicht darauf, dass die maßgebliche,
aber weit zurückliegende Tathandlunglz rrnstrafuerfahren zuverlässi! rekon-
struiert werden muss.

Mit dem letztgenannten Argument tritt der zweite Begründungsansatz für
das rnstitut der verfolgungsverjährung in den vordergrund: die prozessuale
Rechtfertigung als vermeidung von urteilen, die auf einer durch zeitablavf
geschwächten Beweislage ruhen. Mit Blick auf diesen Begründungsansatz er-
scheint die Regelung in g 78a StGB in Fällen mit großer zeitlicher Differenz

8 Nach dem ursprünglich vorgesehenen Wortlaut der Regelung sollte die Verjährung mit der Beendi-
güng des >strafbaren Verhaltens<<, aber nicht vor Eiltriti des iatbestandsmäßigen Eirfolges beginnen.
AIs im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens das >strafbare Verhalten. durch-den Begiiff dei nTat.,
ersetzt wurde, hat man nicht beachtet, dass dieser Begriff in S 11 I Nr. 5 SIGB bereits als Tatbestands-
verwirklichung (mit Eintritt des tatbestandsmäßigen Erfolges) belegt war. Deshalb geht die h.M.
davon aus, dass in $ 78a S.2 jedenfalls nicht der tatbestandimäßige Erfolg gemeint selin könne. Ob
diese Argmeftation zwingend ist, erscheint mit Blick auf Sinn und-Zweck äe; g 11 I Nr.5 zweifelhaft,
dem vor allem Klarstellungsfunktion für die Rechtswidrigkeit zukommt. Außerdem ist auch der Ver-
such einer >Tat< - gaüz unabhängig vom Erfolgseintritt - eine Straftat.

9 S.o.Fn5;dagegenetwaLK-Jähnke,vor$T8Rng.DieseArgumentationhatinsbesonderemitderEnt-
scheidung des BVerfG zur Zulässigkeit der rückwirkenden Aufhebung der Verjährbarkeit von Ver-
brechen aus der NS-Zeit (BVerfGE 25,269) an Boden verloren.

I0 LK-lähnke,vor g 78 Rn 9 a.E.;JeschecUWeigend,AT,971,.
lL Dazu ausführlich ünten ry.
12 Zu diesem berechtigten Kern der finalen Handlungslehre unten V.2.
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problematisch, wenn vorrangiger Anknüpfungspunkt für den strafrechtlichen
Vorwurf die Täthandlung ist. Doch wird dieses Beweisproblem derzeit kaum
diskutiert, sondern scheint mit dem Hinweis auf den >frischen Erfolg< abge-
tan, derja in der Regel ohne größere Schwierigkeiten und zudem erstj etztbe-
wiesen werden kann.

Das Ausmaß des Problems tritt jedoch hervor, wenn man - anders als dies
derzeit Literatur und Rechtsprechung tun - die Beweisnot nicht nur aus Sicht
der Strafuerfolgung in Rechnung stellt, sondern den Blick auf den Angeklag-
ten richtet: Diesem kommt im Strafverfahren zwar grundsätzlich das Prinzip
>in dubio pro reo<< zugute. Doch in der Praxis erhöhen sich seine Verteidi-
gungschancen erheblich, wenn er das Gericht auf Umstände hinweisen kann,
die ihn entlasten und entsprechend das Gericht verpflichten, sich mit etwai-
gen Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründen auseinanderzusetzen.
Durch den Zeitablauf verringern sich seine Möglichkeiten, das effektiv zu tun.
Es kann ein Zeitpunkt erreicht werden, in dem aus diesem Grunde ein faires
Strafverfahren nicht mehr gewährleistet werden kann, auch wenn der An-
klage die Beweislast obliegt.13 Aus dieser Perspektive wird der Zweifel daran
deutlich, dass der Gesetzgeber mit der durch $ 78a StGB festgelegten fakti-
schen Unverjährbarkeit von Risikohandlungen, die eine schlummernde Ge-
fahr herbeiführen, seinem eigenen Anspruch an das Institut der Voll-
streckungsverjährung gerecht wird.

III. Zeitliche Dimension einer Straftat

DieZwelfel an derAngemessenheit der Regelung in $ 78a SIGB führen zu
der grundlegenden Frage nach der zeitlichen Dimension einer Straftat:Kann
eine Straftat durch eine Handlung begonnen und dann Jahrzehnte später
durch einen Erfolgseintritt beendet werden?

1. Vorgab en der Strafpro zess ordnung

Die Strafprozessordnung definiert die zeitliche Dimension einer Straftat
nicht, sondern bedient sich des Begriffs ohne weitere Erläuterung.14 Recht-
sprechung und herrschende Lehre bestimmen als >>prozessuale Tät< ein >ge-
schichtliches Ereignis<, soweit es nach der Lebensauffassung eine Einheit bil-
det.15 Angelehnt an unseren Beispielsfall stellt sich also die Frage: Bilden die
Kabelverlegung im Rahmen des Flughafenbaus 1972 und der Brand im Jahr
1996 nach der für das Strafuerfahren relevanten Lebensauffassung eln histo-

13 Hinzu kommt, dass dem Angeklagten in Ausnahmefällen eine >>Beweislast de facto< aufgebürdet wer-
den kann, etwa durch die Ausgestaltung des materiellen Strafrechts. Ferner stellt sich in typischen Fall-
gestaltungen >>gefahrgeneigterArbeit< die Frage, ob demTäter der Grundsatz >>in dubio pro reo< prak-
tisch hilft, wenn es letztlich ihm bzw. seiner Verteidigung obliegt, dem Gericht vor Augen zu führen,
dass er den Stand der Technik vor vielen Jahren sorgsam genug beachtet hat.

14 Etwa in $$ 160, 155 I, 200,264 I SIPO.
15 Dazu etwa B GHST 23, 141, 145; BGH NSIZ 1983, 87 ; H elmken MDR 1982, 715; Kl nnen MDR I97 8,

545: Schlüchter JZ 1991, 1059.
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risches, über fast 25 Jahre währendes Ereignis? Doch eine solche Fragestel-
lung führt in die lrre. Zwar hat sich die Definition der strafprozessualen Tät -
aus guten Gründen 16 - von der materiell-rechtlichen Bestimmung einer Straf-
tatrT emanzipiert. Der verfahrensrechtliche Tatbegriff beschreibt nicht die
nach normativen Gesichtspunkten definierte >>Tät<<, sondern den historischen
Vorgang. Als Kategorie für eine zeitliche Definition einer Straftat muss der
strafprozessuale Tatbegriff aber versagen. Die Emanzipation des strafprozes-
sualenTatbegriffs funktioniert nur in eine Richtung: als Beschreibung des ge-
schichtlichen Gesamtereignisses, aus dem die strafrechtlich relevanten >>Ta-

ten< durch das Erkenntnisverfahren gleichsam herausgefiltert und unter
rechtlichen Gesichtspunkten für die Zukunft abgeurteilt werden. In die an-
dere Richtung gewendet geht die eigenständige strafprozessuale Bestimmung
der Tät ins Leere, denn sie kann nicht festlegen, ob überhaupt eine anklagbare
Tat vorliegt. Diese muss vom materiellen Recht vorgegeben werden. Der
strafprozessuale Tatbegriff kann somit nicht als Lösungsansatzfrir eirrzeitli-
ches Maß einer Straftat dienen.

2. Vorgaben des Strafgesetzbuchs

Ansatzpunkte für die Definition einer Tät in zeitlicher Dimension im materiellen
Strafrecht führen aber auch nicht zu einer Lösung: $ 11 Nr. 5 SIGB bestimmt die
>rechtswidrige Tät< als >>eine solche, die den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirk-
licht<. Ein Erfolgsdelikt ist also nur bei Handlung undBrfolgseintritt gegeben. Eine
zeitliche Begrenzung für die Zusammengehörigkeit dieser beiden Elemente fehlt an
dieser Stelle. Die $$ 52,53 StGB geben die normative Bewertung von >Tateinheit<
und >Tätmehrheit< vor. Die Regelungen sollen menschliches Verhalten, das ja aus

einer kontinuierlichen Folge von Handlungen besteht, in Abschnitte ordnen, die aus

Sicht des Strafrechts eine Handlungseinheit und damit eirze Straf->Tät< oder mehrere
Handlungseinheiten und damit mehrere >>Taten<< darstellen. Rechtsprechung und
herrschende Lehre legen hier bekanntlich die natürliche Lebensauffassung zu-
grunde: Eine Mehrheit von äußerlich trennbaren Bestandteilen eines Geschehens-
ablaufs ist dann eine Tat,wenn die verschiedenen Teilakte von einem einheitlichen
Willensentschluss getragen sind und räumlich und zeitlich in so engem Zusammen-
hang stehen, dass sie von einem unbeteiligten Beobachter als Einheit empfunden
werden. 18 Hier lässt sich die Frage also noch einmal zuspitzen: Würde ein unbeteilig-
ter Beobachter die Verlegung der Kabel beim Bau des Düsseldorfer Flughafenge-
bäudes mit dem daraus später resultierenden Schadenseintritt, dem Flughafenbrand,
als eineTal ansehen? Doch diese Frage führt bei der Suche nach einer Lösung für die
uns interessierenden Fallkonstellationen ebenso in die Irre wie der strafprozessuale
Tatbegriff. Eine sinnvolle Antwort geben die $$ 52,53 StGB nur als Ordnungskrite-
rium ftir zusammen gehörende Taten. In die andere Richtung gewendet laufen die

16 Der prozessuale Tatbegriff muss sich an Rechtsfrieden und Prozessökonomie orientieren, um seiner
Funktion im Strafuerfahren gerecht zu werden, einen einheitlichen Lebensvorgang durch ein effizien-
tes und faires Entscheidungsverfahren einer endgültigen Entscheidung zuzuführen.

17 Erst durch das Gesetz zur Andermg des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch von 1974 (BGBI I,
1942) wtrde in 0 52 SIGB das Wort >>Straftat< durch das Wort >Handlung<< ersetzt ($ 1 Nr. 1 dieses

Gesetzes).
18 Mit umfangreichen Hinweisen auf die Rechtsprechung Lackner/Kuftl, SIGB, 25. Aufl. 2004, vor $ 52

Rn 5.
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$$ 52,53 SIGB wiederum ins Leere, denn sie können nicht festlegen, ob überhaupt
eine Straftat vorliegt.

- Nach $ 8 StGB ist >[e]ine Tat ... zu der Zeitbegangen, zu welcher der Täter gehan-
delt hat ... wann der Erfolg gintritt, ist nicht maßgebend.< Hat im Beispielsfall B die
>fahrlässige Brandstiftung< also durch Kabelverlegung bereitsl.gTzbegangen, bevor
der Brand 1996 schließlich ausgebrochen ist? Dieses Ergebnis erscheini zunächst
absurd. Es wirft aber ein interessantes schlaglicht auf die gesetzgeberische wertung
von Handlung und Erfolg: Mit der in g 8 stGB manifestierten >Tätigkeitstheorie<,
geht der Gesetzgeber - in Anknüpfung an die Erkenntnisse der finalen Handlungs-
lehre - davon aus, dass das Gesetz als Bestimmungsnorm nur das Handeln des Täters
regulieren kann, während der Erfolgseintritt vom Täter zumeist nicht mehr beein-
flussbar ist. Deshalb müssen die zumzeitptnkt der Handlung geltenden Gesetze für
die Beurteilung derTat maßgeblich sein. 1e Allerdings wird auch damit kein zeitliches
Kriterium für die Bestimmung einer Straftat vorgegeben.

3. Zwischenergebnis

weder strafgesetzbuch noch strafprozessordnung definieren also - außerhalb der
verjährungsregein - die zeitliche Dimension einer Straftat. Deshalb bedarf es eines
weiteren schrittes hinter die gesetzlichen Regelungen, zu der dem geltenden Recht
vorgelagerten systematischen Ebene des Strafrechts.

fV. Bedeutung von Handlungs- und Erfolgsunrecht
für die Konstitution einer Sfraftat

Auf der Ebene der Grundlagendogmatik ist zunächst das verhältnis von
Handlungs- und Erfolgsunrecht zu klären, also die Bedeutung von pflichtwid-
riger Handlung einerseits und Schadenseintritt andererseits ftir die Konstitu-
tion einer straftat. Darf danach eine Risikohandlung, aus der sehr viel später
ein Schaden resultiert, faktisch unverjährbar sein? Die Antwort auf äiese
Frage fällt unterschiedlich aus, je nachdem, welchen theoretischen Ausgangs-
punkt man einnimmt:

l. Traditionelle Lehre v om Verb rechen als Rechts gutsv erletzung

Für Vertreter der traditionellen Lehre vom Verbrechen als Rechtsgutsver-
Ietzung steht das Erfolgsunrecht im Vordergrund.2o Sie bestimmen es als
Interessenverletzung des opfers vorwiegend nach objektiven Merkmalen als
Erfolgsunwert.2l Aus dieser Sicht sollte auch ein immenser Zeitratm zwi-
schen Handlung und Erfolg keinerlei Bedeutung für die Bewertung einerTat
haben:Diese wird mit dem Erfolgseintritt, der Rechtsgutsverletzung, als Straf-
tat manifest. Auch wenn diese Lehre heute als überholt gilt, weil nach allge-

19 Schonke/Schröder-Eser, SIGB,27- Aufl. 2006, g 8 Rn Z.
20 Zur-klassischen objektiven uüechtstheorie vgl. Beling, Die Lehre vom verbrechen (1906),43fi;

178fri Goldschmidt, FG Frank Bd. I (1930, Nachdruck 1969), 458ff. Zur Einbeziehung 
"subjettivetElemente< vgl. frau!3 ZSIW 76 (1964) L9,27ft.

71- D,nu etwa Kohlrawch-Lange,stGB,43.Aufl. 1961, System.Vorbem.III; Nowakowskizstw 63 (1951),
310; vgl. auch Kraul3 ZSIW 76 G9e),ß,20tf..
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meiner Ansicht ein Schaden eine strafrechtliche Sanktion nur dann rechtfer-
tigt, wenn er auf einer strafwürdigen Fehlleistung einer Person, auf einem wil-
lentlichen Entscheiden für die Tätbestandsverwirklichung bertht,z und der
Erfolg allein nach den Prämissen unseres Schuldstrafrechts nicht die domi-
nante Rolle bei der Begründung der strafrechtlichen Haftung spielen kann, so
ist eine Orientierung am Erfolg doch immer noch präsent, wie die Spielarten
der >dualistischen Unrechtslehre< zeigen werden. a

2. Finale H andlun gs lehre - > sub j e ktiv - p e r s o naler (l nr e cht s - B e griff<

Nur das >zwecktätige Handeln<< kann vom Recht verlangt oder untersagt
werden; >Kausierungsverbote wären sinnlos.n24 Das ist die Kernaussage der
finalen Handlungslehre, die den Erfolg - ganz grob gesprochen - auf eine ob-
jektive Bedingung der Strafbarkeit reduziert.2s Nach dem auf dieser Grund-
lage entwickelten >subjektiv-personalen Unrechtsbegriff< kommt es allein
auf die durch das Handlungsunrecht konstituierte Tät-Schuld an. Es erscheint
von dieser Warte aus nicht plauslbel, warum eine Schuld des Täters erst ent-
steht, wenn - wie im Beispielsfall geschehen-Zl Jahre später ein tatbestands-
mäßiger Erfolg eintritt, zu dem der Täter nichts Weiteres beigetragen hat.26
Die Finalisten schaffen damit einen Ansatzpunkt, um zu argumentieren, dass
keine strafwürdige Tat mehr vorliegt, wenn der Schaden auf einer gedachten
linearen Zeitschiene erst an einem Punkt eintritt, an dem das für dieTat allein
maßgeblich Handlungsunrechtn in einem Maße >>verblasst<< ist, dass es selbst
nicht mehr Anknüpfungspunkt für eine Strafe sein kann: Handlung und
Erfolg könnten dann keine Einheit bilden. Denn solange die Handlung frisch
ist, fehlt der Erfolg; bis der Erfolg eintritt, ist die Handlung bereits verblasst.

3. > Dualistische Unrechtslehre<

Die heute h.M. vertritt bekanntlich einen >dualistischen Unrechtsbe-
griff<. 28 Sie geht dabei grundsätzlich davon aus, dass der Einzelne zu bestimm-
ten Handlungen und Unterlassungen motiviert werden kann und muss.2e
Dementsprechend bestimmt sich die Tatschuld zwar vorrangig nach dem

22 Kraul3 ZSIW 76 (1964),19.31.
23 Dazu im Folgenden IV3.
24 Arm. Kaufrnann, in: Dornseifer u. a. (Hrsg.), Strafrechtsdogmatik zwischen Sein und Wefi (1982),754.
25 YgL Am. Kauftnann ZSIW 80 (1968),34,50L; Lad.erssen ZSIW 83 (L973),288,292; Zielinski,Hand-

Iungs- und Erfolgsunwert im Unrechtsbegriff (1973),200ff.
26 YgL Am. Kaufumn ZS|W 80 (1968), 51: >Es muss erklärt werden, weshalb ..., wenn sechs Monate

nach derTat das Opfer stirbt, die Tatschuld des Täters wächst, während dieser im Bett liegt und schläft,
....< Vgl. auch Dorusei/er, FS Am. Kaümann (1989),427.

27 Ygl. dazt auch Hirsch ZSIW 94 (1,982),239,246 ir Auseinanderserzwg mit Gallns,Fs Bockelmann
(1979),1.63f

28 Dazl etwa Schu i/2, Unrecht und Zeit (2001), 13f. m.w.N.
29 Zur Diskussion um die Bedeutung ji.ingerer Erkenntnisse von Hirnforschern und Handlungspsycho-

logenvgl.lakobs ZS|W 777 (2005),247 ff", Stratenwerth/Kulzlen, Strafrechr AT I,5.4uf1.2004, g 1 Rn 7
mit Fn 10 sowie Prin2, ia:von Cranach/Foppa (Hrsg.),Freiheit des Entscheidens und Handelns (1996),
86ff.; Äorft,Aus Sicht des Gehirns, 2003,L66 f1r;. ders.,FS Lampe (2003),43ff.; Singer,Der Beobachter
in Gehirn (2002), 32L; ders.,Ein neles Menschenbild? (2003),9tt.,24tr-
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Handlungsunwert.30 Gleichwohl findet aber auch die das Sozialleben beherr-
schende vorstellung Berücksichtigung, nach der >gute wie böse Täten auch an
ihrem Gelingen oder Mißlingen<, also am Erfolgseintritt, zu messen sind.31
Das unrecht setzt sich da:rach aus zweierlei zusammen: pflichtverletzung und
Interessenverletzung.3z Deshalb erscheint es gerechtfertigt, wenn ,rnichl nur
das verbots- oder gebotswidrige Verhalten, sondern auch der Erfolg, die
Rechtsgutsverletzung,im Strafrecht berücksichtigt zu werden verlangt.< 33

Die zwiespältige Haltung des Gesetzgebers zur Bedeutung von Handlung und
Erfolg zieht sich durch das gesamte Strafgesetzbuch:zwar verbietet das strafgäsetz-
buch nur Handlungen,3a aber es misst dem Erfolg doch eine erhebliche Bedäutung
zu. Das illustrieren nicht nur die Erfolgsdelikte an sich, sondern etwa auch die gene-
ralisierte Abstufung der Tatschuld, wie sie in dem einem Tatbestand zugeordneten
Strafrahmen zum Ausdruck kommt: >Je schlimmer ein Erfolg, desto höher der Straf-
rahmen.,.35 Die Bewertung setzt sich bei der Strafzum"ssnng im Einzelfalt fort, bei
der auch die schwere der Tätfolgen berücksichtigt wird.36 Jedoch haben gerade die
strafrechtsreformen der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts dem Handlungsun-
recht eine vorrangige Stellung eingeräumt. Neben der strafbarkeit des versuchs ist
ein prominentes Beispiel die Einführung der in $ 18 StGB niedergelegten Regel: Da-
nach darf eine strafschärfung wegen einer besonderen Folge der Tat den Täter nur
dann,treffen, wenn ihm hinsichtlich dieser Folge wenigstens Fahrlässigkeit zur Last
fällt.37 Bekanntester Gradmesser38 für die Bädeutung des Handlunlsunrechts ist
aber die Strafbarkeit des versuchs,3e die vom Gesetzgeber bis zur strafbarkeit des
untauglichen versuchs durchgehalten wird.ao Hier zeigt sich jedoch auch, dass der
Gesetzgeber sich nicht uneingeschränkt zum vorrang des Handlungsunrechts be-
kennt: Nicht bei allen Delikten ist der versuch strafbar, der ohnehin milder bestraft
werden kann als das vollendete Delikt.

Warum der Erfolg als Unrechtsaspekt zu berücksichtigen ist, darüber macht
der Gesetzgeber keine Aussage. In der Literatur herrscht keine Einigkeit. von
besonderem Interesse zur Lösung der vorliegend diskutierten Fallkonstella-
tion sind die Argumentationen, welche die Disharmonie zwischen Handlungs-
und Erfolgsunrecht dadurch aufheben wollen, dass der von der Rechtsge-
meinschaft zumeist stärker wahrgenommene Schadenseintritt in irgendeiner
Form in die Handlung mit einbezogen wird. a1 Dazuzählt etwa dievon Krüm-
pelmann wd Paeffgen vertretene Lehre von der Gleichwertigkeit von >>IJn-
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rechtshandeln< und unrechtsleidenaz oder die von,schünemann für die Fahr-
lässigkeitsdogmatik entwick elte Lehre,a3 nach der sich ein Täter in wahrheit
>nicht aus Sorge um ein abstraktes verbot, sondern mit Rücksicht auf das
Risiko des Erfolgseintrittes und die für diesenFall drohende Strafbarkeit [ver-
hält]-< Hintergrund für beide Ansätze bildet im wesentlichen das generalprä-
ventiveArgument:Der für alle sichtbare -Erfotg (nicht die Handlung) bewirke
die Erschütterung des Rechtsfriedens, und daraus ergebe sich ein Bedürfnis
nach Demonstration von Normgeltung durch Strafe in Anknüpfung an die
Risikohandlung.4 Letztlich modifizieren diese Ansätze die sträfrechtlichen
verhaltensverbote aber zu verursachungsverboten.+s Ein rationales und
humanes Strafrecht muss jedoch von dem in der Realität handelnden Men-
schen ausgehen und auf Normbefehlen beruhen, die das Verhalten der
Rechtsunterworfenen zum zeitpwkt der Tät motivieren können.46 Deshalb
kann man auch im Ausgangsfall nicht mit aufw2indigen theoretischen Kon-
struktionen begründen, dass B die >fahrlässige Brandstiftung< durch Kabel-
verlegung im Jahr l972begatgen hat, wenn und weil der Brand im Jahr 1996
ausgebrochen ist. Denn damit wird der entscheidende umstand ignoriert: dass
zwischen Handlung und Erfolg fast 25 Jahre liegen.

V. Strafzwecke

In engem Zusammenhang mit der Frage nach der Bedeutung von Hand-
lung und Erfolg für das Strafrecht steht die Frage nach dem Strafzweck: Ist
Strafe noch sinnvoll, wenn - wie im Ausgangsfall - zwischen Handlung und
Erfolg ein extrem langer Zeitraum liegt? Oder hat Strafrecht sein Recht in
Fällen wie dem Düsseldorfer Flughafenfall verloren?

l. Abs olute Strafzw ecktheorien

Nach den Grundgedanken einer absoluten Strafzwecktheorie wäre zu-
nächst festzustellen, ob es der bzw. welcher >Vergeltung< es für eine Risiko-
handlung bedarf, die erst lange zeitspäter zu einer Rechtsgutseinbuße führt.
Diese Frage lässt sich aber nicht ohne Klärung von Vorfragen beantworten:
Was ist der maßgebliche Gegenstand des Schuldvorwurfs? Wenn es das Ver-
halten desTäters vor Eintritt des Erfolges wäre, wovon die herrschende Lehre
im Anschluss an den berechtigten Kern der finalen Handlungslehre ausgeht,aT

42 Krümpelmann (Fn 35),95ff.; Paeffgen, Der Veuat in iriger Annahme eines illegalen Geheimnisses
(1919),117 tr..120tL

43 Schünemann,Fs Schaffstein (1975), 174t
44 Ygl. dazu Degener ZSIW 103 (1991), 357,376; Dencker, GS Arm. Kaufrnann (1989),451: >Erfolg

erleichtert die Botschaft strafender Tätigkeit<<i zu dieser >Vermittlungsfunktion< des Erfolges auch
Zielinski (Fn25),209f.; zur >sozialen Bedeutung von Straftat und Sträfreaktion" (diskutieriwerden
Genugtuungsbedürfnis des opfers und Demonstration der Normgeltung durch Strafuerfolgung)
KraulS ZS|W 76 (1964),79,63; Krümpelmann (Fn35),93.

45 Degmer ZS|W 103 (7991,),357,373.
46 Kraul3 ZSIW 76 (1964), 19,22; Struercee IZ 7987, 57 ff.
47 Ygl. Kraul3 ZSIW 76 (796q,f9,621Zielinski (Fn25),203.

30 Etwa Woher, Objektive und personale Zurechnung von Verhalten, Gefahr und Verletzung in einem
funktionalen straftatsystem (1981), 46i

31 Gal/ro, FS Bockelmann, 164f.
32 KrauJ3 ZS|W 76 (I964).t9.32.
33 Stratenwerth Schwzßtr 79 (1963),255.;vgl. auch Krau!3 ZSIW 76 (1964),I9,32f.
34 Nicht den EintÄtt des Erfolges,vgl. Hirsch ZSIW 94 (1982),239,255.
35 Vgl. dazu etwa Krümpelmann,Die Bagatelldelikte (I966),8ZtL;87tL
36 Schäfer/Sander/Gemmeren,Praxis der Strafzumessung, 3. Aufl. 2001, Rn 316ff.
37 Eiaführung der Regelung des $ 56 S1GB durch das Geserz vom 4. 8. 1953.
38 Ejn weiteres Beispiel sind die Gefährdungsdelikte, bei denen auch kein Erfolg nach traditionellem

Verständnis eintreten muss; allerdings genügt ein >Gefährdungserfolg<.
39 Allerdings kann der Versuch milder bestraft werden (g 23 II StGB),io dass der Erfolgseintritt auch

hier wieder eile Rolle spielt.
40 $ 23 III SIGB.
4L Dazu etwa auch Kraul3 ZßtW 76 (7964),19,43.
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dann könnte sich die Schuld durchZeitablauf mindern. Die Rechtsprechung
verneint diese Möglichkeit zwar grundsätzlich,a8 und auch in der Literatur
äußern sich nur wenige Stimmen positiv für eine Schuldverringerungae durch
Zeitablauf..so Die Argumentation der Letztgenannten läuft in der Regel auf
Erwägungen zu, welche heute üblicherweise unter dem Topos der General-
prävention diskutiert werden: nämlich den Verweis auf die Abschwächung des
Ausgleichsbedürfnisses für die durch die Tat gestörte Rechtsordnung.sl

Den Zeitablauf, der zwischen Tät und Strafverfolgung iiegt, berücksichtigt die
Rechtsprechung regelmäßig im Rahmen der Strafzumessung über g 46 StGB srrdf
mindernd.rnder ganz überwiegenden Zahl dieser urteile steht jedoch nichtdiezeit-
spanne zwischen einer tatbestandsmäßigen Handlung und dem Erfolgseintritt im
Vordergrund, sondern die >überlange Verfahrensdauer<, die den Angeklagten be-
lastet.52

2. Relative Strafzwecktheorien

a) Positive Generalprävention

Aus Sicht der positiven Generalprövention scheinl ein - wenngleich später -
Erfolgseintritt eine Strafe zu rechtfertigen, weil die Rechtsgemeinschaft dies
angesichts einer Rechtsgutseinbuße regelmäßig zur Normbestätigung ver-
langt.s3 Maßgeblich erscheint dann der zeitlich frische Schadenseintrilt, der
nicht nur von den Opfern, sondern von der Rechtsgemeinschaft als ganzer
wahrgenommen wird und eine repressive Reaktion verlangt, damit eine
gewisseAbschreckung gewährleistet ist und dem Bedürfnis nach Normbestä-
tigung Genüge getan wird.sa Folgt man dieser Argumentation, dann müsste
etwa B für die Folgen des Düsseldorfer Flughafenbrands bestraft werden.
Gegen ein solches Ergebnis streitet jedoch nicht nur auf theoretischer Ebene
die Uberbewertung des Erfolgseintritts, sondern auch das Beweisproblem
hinsichtlich derTatbegehung: Ein Strafurteil bestätigt nur dann die Normgel-
tung, wenn die Rechtsgemeinschaft es als gerecht empfindet - auch weil es auf
einer zuverlässig hergestellten Thtsachengrundlage ruht. Prävention vollzieht
sich nicht >im Normenhimmel des Strafrechts<, sondern als Ergebnis eines
Strafprozesses:5s Dass der Schadenseintritt als Realisierung der öefahr einer
rechtswidrigen Handlung die Rechtfertigung von Strafe und die Kommunika-

48 St. Rspr. seit RGSI 76, 159: >An der Schuld des Täters und an seiner Strafbarkeit ändert det Zeirab-
lauf für sich nichts<<.Ygl. atch Bemmann JuS 7965,333.

49 Wobei offen bleibt, ob hier eine zu trennende Tat- und Strafamessungsschuld gemeint ist.
50 Etwa Bloy (Fn 5),251.
51 So etwa Friscft ZSIW 99 (1987), 379; Schtifer/Sander/Gemmeren (Fn 36), Rn 437.
52 st. Rspr. (Fn 48)1vgl. auch Bemnann Jus !965,333;zur Frage der Schuldminderung mit wachsendem

zeitlichen Abstand zutTat: Hörnle,Tatproportionale Strafzumessung (1999), 350ff. m.wN.; Scheffier,
Die überlange Dauer von Strafverfahren (1991),211ff. m.w.N;. Schafer/Sander/Gemmeren (pn-36),
Rn 436ff. sowie BGH NSIZ 7986,21715rV 1988,295.

53 ygl. etwa Achenöacä, il: Schülemann (Hrsg.), Grundfragen des modernen strafrechtssystems (19g4),
735:Jakobs,,\T,2. A.ufl.1997,17118tr-;dagegen Dencker, GS Arm. Kaufmann,446 Hiisch ZSIW 106
(1e94),746.

54 statt vieler Puppe, Ar/1, $ 7 Rn 6. Hierher gehört grundsätzlich arch Jakobs' Ansarz, durch den der
Unrechtsbegriff in ein Strafrechtssystem eingeordnet werden soll, das die berechtigten Eruartungen
der Rechtsgemeinschaft srabilisiert (Jakobs, NI, 6169).

55 Dencker.GS Am. Kaufmann,453.
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tion der dahinter stehenden Botschaft des Strafrechts erleichtert,s6 stimmt nur
so lange, wie die Strafe durch die Rechtsgemeinschaft als gere cht und sinnvoll
angesehen wird. Ist das nicht mehr der Fall, so steht zu befürchten, dass die
Strafe5T als ungerecht erscheint und an präventiver Wirkung verliert.

b) Negative Generalprävention

Der Grundgedanke der negativen Generalprävention scheint zwar zunächst
für eine Bestrafung nach Schadenseintritt - unabhängig vom Handlungszeit-
punkt - zu sprechen. Denn dadurch könnten gerade solche Täter von risiko-
reichen Handlungen abgeschreckt werden, auf deren sorgfältiges Handeln die
Gesellschaft vertrauen muss, weil der Einzelne überhaupt nicht in der Lage
ist, die gewissenhafte Anfertigung latent gefährlicher Produkte zu kontrollie-
ren. Doch erscheint zumindest fragwürdig, ob die Erwartung stimmt, dass Pro-
duzenten diese faktische Unverjährbarkeit von Risikohandlungen zu unbe-
grenzter Sorgfalt motiviert. Vieles spricht dafür, dass potenzielle Fahrlässig-
keitstäter im technischen Bereich nicht durch strafrechtliche Unverjährbar-
keit von Risikohandlungen motiviert werden, sondern eher durch andere
Instrumente - wie etwa die zivilrechtliche Haftung.s8 Letztere ist aber zeitlich
begr enzt, nicht zuletzt wegen antizipierter Beweisschwierigkeiten. se

c) Spezialprävention

Aus spezialpräventiver Sicht erscheint unmittelbar fragwürdig, ob Straf-
recht in Fällen mit großer zeitlicher Differenz zwischen Handlung und Erfolg
seinen Zweck noch erfüllen kann: In Fällen, in denen ein extrem langer Zeit-
raum zwischen Handlung und Erfolgseintritt liegt, wird nicht nur eine Tat
Gegenstand eines Strafverfahrens, die - wäre der Erfolg nicht eingetreten -
bereits >Geschichte< wäre. Es wird auch eine Person vor Gericht gestellt, die
nach den allgemeinen Erkenntnissen über die menschliche Entwicklung als
gegenwärtiges Individuum nicht mehr dem Täter von damals entspricht. Die-
ser Aspekt wird in der älteren Literatur zum Teil unter dem Stichwort >Be-
währungsgedanke< abgehandelt: dass der Täter sich im Laufe der Verjäh-
rungszeit bewährt hatte und >ein anderer geworden< ist.60 Ohne weitere In-
formation über die Täterpersönlichkeit lässt sich daztzwar nur wenig sagen.
Mit Blick auf den Ausgangsfall vielleicht, dass von B - als einstigem Täter -
aufgrund der Anderung der Lebensverhältnisse (Pensionierung) gar keine
Gefahr mehr (für das Bauwesen) zu erwarten ist. Doch generell erscheinen
ZwelfeI angebracht, ob ein Strafübel als Lehre wirken kann, wenn eine Per-
son, die einen Fehler gemacht hat, aus dem ohne ihr weiteres Zutun nach Jahr-
zehnten ein Erfolg resultiert, dann anschließend bestraft wird.61 Bedarf der

56 Dencker, ebenda, 451..

57 Ygl.etsla Lüderssen ZSIW 85 (1973),288.
58 Vgl. Erans NJW 7958, 7257, 1261.; Tondorf,FS Kohlrnann (2004), 781
59 Vgl. Bamberger[Roth-Henrich,BcB, Bd. 1,2003, $ 194RrZ.
60 Dazt erwa B loy (Fn 5), 187 m.w. N.
61 ZurForderungnachmöglichstkurzemAbstandzwischen>>Tatbegehung<undStrafeiatrittB/oy(Fn5).

187.
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Täter keiner (späten) Lehre, so wird die Strafe aus spezialpräventiver Sicht
sinnlos. Fraglich ist, ob dann Strafe nur noch >um des Prinzips willen" verhängt
würde62 oder ob eine solche Bestrafung aus Gründen der Generalprävention
oder zum >Schuldausgleich< gerechtfertigt werden könnte. 63

3. Zwischenergebnis

Verbindet man die Erwägungen der unterschiedlichen Strafzwecktheorien
im Sinne der herrschendenVereinigungstheorie,6a so wird deutlich, dass auch
die Frage nach den Strafuwecken nicht zu einer eindeutigen Lösung führt.
Nach h.M. jedenfalls hat Strafrecht auch in Fällen mit großer zeitlicher Diffe-
renz zwischen pflichtwidriger Handlung und Erfolg sein Recht nicht gänzlich
verloren, weil nach anerkannten Gerechtigkeitsvorstellungen unter dem fri-
schen Eindruck des Schadenseintritts gestraft werden darf.

YI. Lösungswege de lege lata

Dochzeitablauf ist auch für das Strafrecht von Bedeutung.Wenn eine weit
in der Vergangenheit liegende Handlung erst in der Gegenwart einen Erfotg
hervorbringt, dann muss das Strafrecht diesen dynamischen Zeit-Prozessver-
arbeiten. Denn faktisch verliert die rechtswidrige Handlung als solche an
Bedeutung für die Rechtsgemeinschaft; die mit der Tät zusammenhängenden
Umstände büßen im Gedächtnis derjenigen,die sie wahrgenommen haben, an
Farbe ein65 - parallel dazu entwickelt sich der Täter der Vergangenheit zum
Menschen der Gegenwart. Mit dem Eintritt des Erfolges tritt die Pflichtwid,
rigkeit derVergangenheit aber wieder in das Bewusstsein der Rechtsgemein-
schaft.66

Die im menschlichen Bewusstsein erlebte Veränderlichkeit von Realität berührt
philosophische Fragen, deren Bedeutung für das Strafrecht immer noch weitgehend
ungeklärt ist. Denn die meisten Handlungen bringen unmittelbar einen Erfolg her-
vor: Der Schuss fällt - das Opfer bricht tot zusammen. Dass unser Strafrecht auf diese
Situationen von kurzen, überschaubaren Zeitabläufen konzipiert ist, wird nicht nur
an den Formulierungen derTätbestände deutlich, sondern etwa auch an dem auf eine
enge Zeitspanne ausgerichteten Konzept von Versuch und Rücktritt.6z Die Modelle
gründen auf unserem Zeit-Erleben, unseren Prämissen über einen linearen Zeitab-
lauf, in den Handlung und anschließender Erfolg eingeordnet und für die strafrecht-
liche Zurechnung interpretiert werden können.68

62 Jes che cl</Weigend, A't, 9I1,.
63 VgLMünchKommStGB-Joecks,2003,Einl.Rn73;RoxinATI,4.Aufl,.2006,Rn41.
64 Wmels/Beulke,AT,35.Aufl.2005,Rn12z;Stratenwerth./Kuhlen,A'1, $ 1Rn 31.
65 Vgl. dzu etwa BIay (Fn 5),188; Bockelmann,in:Niederschriften über die Sitzungen der Großen Straf-

rechtskommission,2. Bd. (1958),330:' Engßch,Yom Vtteltbild des Juristen (1950), 105f.; Jescfteck NJW
7989,812t.

66 Puppe,ATIL,$7 Rn6.
67 Y g]. dazu etwa Schünemann,ir: Szwarc (Fn 3),25.
68 Etwa bei der Bestimmung von >Kausalität< oder der Zurechnung von Spätfolgeschäden, vgl. Puppe,

AT/1, $ 7 Rn 1ff. sowie unten VI.2., oder bei der Bewertung einer mit Zeitablaufeintretenden Rechts-
gutseinbuße, dazu ausführlich Sclzmltz (Fn 78), 20tL
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Für die vorliegende Fragestellung kann man sich bezüglich der vom Men-
schen erlebten Wandelbarkeit der Gegenwart zur Vergangenheit und der

Antizipation von Zukunft aber auf folgenden, fast trivialen Hinweis beschrain-

ken: Die >Relativität von Geschehnissen im dlnamischen Zeitprozess< be-

wirkt,6e dass jede Begebenheit im menschlichen Bewusstsein regelmäßig >mit

der Zeito verblasst und nur das zeitlich nahe Ereignis frisch vor Augen steht.7o

Bereits aufgrund dieses Phänomens ist Zeitablauf an sich von Bedeutung für
das Recht. Denn nicht nur im Volksmund und in der Psychologie wird aner-

kannt, dass das >Vergessen< zurückliegender Begebenheiten und die Präsenz

neuer Ereignisse eine sinnvolle Funktion erfüllen. Auch im rechtswissen-

schaftlichen Schrifttum geht man davon aus, dass tmit der Zeit<< eine Rechts-

position verblasst, wenn sie nicht zur Geltung gebracht wird71 - oder, um es

mit den Worten Engßchs zu sagen: >Das Recht trifft hier zweifellos mit All-
tagsanschauung und Vulgärpsychologie zusammen. Man rührt nicht gerne an

Zustände, die sich lange gefestigt haben, und an Dinge, über die längst Gras

gewachsen ist.u7z An dem menschlichen Erleben der >Relativität von Ge-

schehnissen im dynamischen Zeitablauf<< muss sich also auch die strafrecht-
liche Haftung messen lassen - auch in den Fällen, in denen eine pflichtwid-
rige Handlung nach langer Zeit zu einer Rechtsgutseinbuße führt. Wie die

zeitliche Vergänglichkeit einer Straftat berücksichtigt wird, ist aber offen.

1. S 153a SIPO

Im Düsseldorfer Flughafenfall hat das Gericht nach einem mehrjährigen
Prozess die Notbremse des $ 153a SIPO Eezogen und das Verfahren gegen

Zahlung einer Geldbuße eingestellt. Dadurch sollte auch die extrem lange

Zeitspanne zwischen dem vorgeworfenen Fehlverhalten und der Strafuerfol-
gung Berücksichtigung finden - so geht es jedenfalls aus der von Verteidiger-
seite veröffentlichen Prozess-DokumentationT3 hervor. Fraglich ist, ob $ 153 a

SIPO geeignet ist, Fälle mit großer zeitlicher Differenz zwischen Handlung
und Erfolg zu erledigen. Die Regelung wird heute bekanntlich von Strafver-
folgungsbehörden und Gerichten vor allem daz.s genvtzt' um kleinere und

mittlere Kriminalität effizient in einer anderen Form als von unserem instruk-
torischen Inquisitionsverfahren eigentlich vorgesehen, nämlich durch einen
,deal<. zu erledigen.vom Gesetzgeber gedacht war die verfahrenseinstellung
gegen Auflage aber auch als Ventil für materielle Gerechtigkeit, indem Ankla-
gen wegen letztlich strafunwürdiger Taten durch einen Vergleich beigelegt

6g In jüngererZeitschmitz (Fn28);vgl.auchEngisch(Fn65),67,deraüf einZitatvon Augwtirutsvet-
weist: iwas ist Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich eq wenn ich es aber einem, der mich

danach fragt, erklären sollte, weiß ich es nicht<.
70 Dieses Moirent wurde in Rechtsprechung und Literatur unter dem AsPekt der die <Wundenteilen-

den zeit< berücksichtigt, dazu etwa oGHSt 1, 119, 121; Grauhan GAL976,277: Peters JR1978,247f.:

S ch e ff I er (Fn 52), 21.3.

71. Y gL etwa Calvelli-Adorno NIW 7965,273.
72 Engisch (Fn 65), 86; vgl. auch Tondorf, FS Kohlmann, 80.

73 Vgl. Dokumentation in StV 2002,53.
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werden können. 7a Maßgeblich für die Frage, ob eine Tät nach g 153 a StPO ein-
gestellt werden kann, sind bekanntlich das öffentliche Interesse an einer >>Be-

strafung< und die Tatschuld.Ts Stellt man die Bedeutung des Handlungsun-
rechts in den Vordergrund, so erscheint der Weg über g L53 a SIPO mit Blick
auf die Tatschuld zunächst gerechtfertigt. 76 Fraglich ist jedoch, ob Verfahrens-
einstellungen nach $ 153 a StPO als generelle Lösung für Fälle mit gro ßer zeil-
licher Differenz zwischen Handlung und Erfolg mit Blick auf das ebenfalls zu
berücksichtigende >öffentliche Interesse< geeignet erscheinen.Aus Sicht der
hier ebenfalls zu berücksichtigenden StrafzweckeTT gelangt man wieder in den
Zwiespalt, der bereits eingangs aafgezeigt wurde: Aus generalpräventiver
Sicht erscheinen eine Klärung des strafrechtlichenVorwurfs durch ein ordent-
liches Strafuerfahren und eine Bewertung durch ein strafrechtliches Urteil
durchaus angebracht, auch wenn es - nach den Umständen des Einzelfalls -
aus spezialpräventiver Sicht regelmäßig überflüssig sein mag.

Die Lösung ergibt sich letztliclr aus dem Zweck des g L53a SIPO. Der Ge-
setzgeber hatte $ 153 a StPO zwTt ursprünglich auch mit dem Ziel geschaffen,
hier einen Weg ftir eine Entkriminalisierung nicht strafwürdiger Fälle zu
schaffen.78 Er intendierte.{a$ei aber keine zeitliche Begrenzung von Straf-
verfolgung in den Fällen, in denen (wie im Düsseldorfer Flughafenfalt) mit
großer zeitlicher Verspätung aus einer pflichtwidrigen Handlung ein spekta-
kulärer Schaden folgt, sondern wollte eine flexible Erledigungsregelung für
>Normal-Kriminalität<. In außergewöhnlichen Fällen, in denen eine lange zu-
rückliegende Risikohandlung in der Gegenwart zum Tode und zur Verletzung
vieler Menschen führt, hat die Öffentlichkeit ein Interesse an einem begrün-
deten Gerichtsurteil über die Strafuürdigkeit einer angeklagten Handlung -
oder eine Entscheidung durch den Gesetzgeber in Form einer klaren Verjäh-
rungsregel. Eine vergleichsähnliche Beendigung durch einen >deak< verbietet
sich insofern als genereller Lösungsweg für die hier interessierenden Fallkon-
stellationen.

2. Materielle Lösung durch Nicht-Zurechnung von späten (Erst-)Schäden

Eine materiell-rechtliche Lösung für Fälle, in denen eine Risikohandlung eine
schlummernde Gefahr begründet, die sich sehr viel später in einem Schaden reali-
siert, haben Herzberglg ttnd Schlehofer8o unterbreitet. Sie forderten in der Diskus-
sion um die Bewertung von vorsätzlichen und fahrlässigen HfV-Infektionen eine
zeitliche Zurechnungssperre, wenn ein Erfolg erst geraume Zeit nach der Täthand-

74 Vgl. BGHST 28,69,70i; Löwe/Rosenberg-Beulke,StPO,25. AufI.2001, g 153 a Rn 3,4; Rielj Z.P.P f98f,
93.

75 Löwe/Rosenbery-B eulke, ä 153 a Rn 31 ff.
76 Eine andere Frage ist es, wie dies aus Sicht der herrschenden Meinmg gerechtfertigt werden kann,

wenn Hmdlung und Erfolg als dualistische Pole merkamt und eine ,Strafminderung" nur wegen
einer Belastung durch eine >überlange Verfahrensdauer< bedcksichtigt wird, vgl. dazu die Nachw. in
Fn52.

77 Zur Bedeutung der Strafzwecke für Einsteilungen nach g 153 a SIPO: Löwe/Rosenberg-Beulke,i 1-53a
Rn 34 i.V.m. $ 153 Rn 28ff.

78 S.o.(Fn74).
79 Erslmals Herzberg JUS 1987,782: ausführlich ders., in: Szwarc (Fn 3), 61ff.
80 SchlehoferNJW19S9,2023,ebenfallsinZusammenhangmitderProblenatikderHW-Infizierung.
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lung eintritt:8l Eine Rechtsgutsverletzung solle einem rechtswidrig Handelnden
nicht mehr zugerechnet werden, wenn die Handlung bei Erfolgseintritt bereits >einer

anderen Zeitepoche< angehöre.82 Während S chlehoferkeine feste Größe für den Be-
ginn einer neuen >Zeitdimension< angibt83 und es damit dem Rechtsgefühl im kon-
kreten Einzelfall überlässt, die Handlung - nach einer Gesamtabwägung derTatum-
stände - der Vergangenheit oder Gegenwart zuzuordnen, zieht Herzberg für seine

Zurechnungslösung die jeweiligen Fristen fär die Verfolgungsverjährung heran.84

Angewendet auf den als Beispiel gewählten Flughafenfall bedeutet dies, dass die
pflichtwidrige Handlung des B seit 1977 verjährt wäre, ftinf Jahre nachdem die Kabel-
verlegung in dem Zwischendach abgeschlossen war.

Eine solche gesetzlich nicht geregelte Zurechnungslösung wird aber - im
Ergebnis zu Recht - abgelehnt. Gegen SchlehofersLösung streiten praktische
Erwägungen: Ohne solide Kriterien für die Abgrenzung der t Gegenwart< von
der >Vergangenheit< ist sie praktisch nicht handhabbar.ss Gegen Herzbergs
Ansatz wird vorgetragen, dass die Verjährungsvorschriften sich nicht zur ana-

logen Anwendung im materiellen Strafrecht eigneten.86 Diese Kritik ist m. E.
zu pauschal.sT Dass etwa Zurechnung und Verjährungzwei unterschiedliche
Rechtsinstitute sind, bestreitet Herzberg gar nicht. Das heißt aber nicht, dass

die Regelungen desVerjährungsrechts nicht fruchtbar gemacht werden könn-
ten - um etwa das Phänomen des >Verblassens<< einer tatbestandsmäßigen
Handlung in ein normatives Konzept zu überführen. Zu kritisieren sind Herz-
berg rnd Schlehofer aber wegen ihres Ausgangspunkts. Dem (ursprünglich nur
für die Fahrlässigkeitsdogmatik entwickelten) Konzept der >objektivet Z\-
rechnung<< liegt immer ein Risikozuweisungs-Modell zugrunde. Es berück-
sichtigt - soweit ein zeitlicherAspekt überhaupt bedacht wird-nicht die>>zeit'

liche Dimension< als solche, sondern das Problem des mit der Zeit >weiter
fressenden Schadens<.

Beispielhaft ist der Streit darüber, ob einem Unfallverursacher der späte Tod sei
nes beinamputierten Unfallopfers zugerechnet werden kann, wenn dieses nach Aus-
heilen derVerletzung auf eine Krücke angewiesen ist und viele Jahre nach dem Unfall
stürzt, weil die Krücke bricht.88 Nach einer Ansicht8e ist der Erst-Unfallverursacher
strafbar, solange das Opfer selbst keine weitere Schuld an dem Zweit-Unfall trifft'
Die Gegenansichte0 verneint jede Zurechnung nach dem Ausheilen der Erst-Veriet-
zung und führt damit zur Straffreiheit hinsichtlich des spät eingetretenen (Zweit-)
Schadens.

81 Inwieweit die Lehre von der >objektiven Zurechnung" generelle Lösungen für die strafrechtliche Zu-
rechnung bei Vorsatzdelikten bieten kann, muss vorliegend dahingestellt blelben, dzzt elwa Schüne-

mann, in'. Szvtarc (Fn 3), 20f.
82 Herzberg,in:Szwarc (Fn 3),61ff.
83 Y gl. Schlehofer NJW 1989, 2025.

84 H erzberg, in: Szwarc (Fn 3), 66ff.
85 Vgl. etwa Scftünemann,in:Szwarc (Fn3),27t.
86 YgI. Schünemarz, in: Szwarc (Fn 3),30.
87 In anderen Fällen werden solche Schwierigkeiten aber kritiklos hingenommen, etwa bei der Strafzu-

messung nach $ 46 SIGB.
88 Zu den >>Dauenchäden mit Spätfolgen< elwa Burgstaller, Das Fahrlässigkeitsdelikt im Sftafrecht

(L974),125tr Roxlz, FS Gallas (1973),253ff; SK-Rzdo/pfti, SIGB,6.Aufl. (Stand v' Juni 1997), vor $ 1

Rn 7 7 ; S chünenann IA 797 5,7 75, 720.

89 RudolphiJuS1969,555;erhatdieseAnsichtaberaufgegeben:SK-Äzdo/Pfti,SIGB,vor$1Rn77a.E.
90 Burgsnller (Fn88), 125ff.; Roxiz, FS Gallas,Z53L: Schünemann IA 1'975,190
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Einer solchen Risikozuweisung bedarf es aber in den uns interessierenden
Fallkonstellationen nicht. Es geht hier nicht um Risikozuweisung nach einem
bereits eingetretenen Schaden, sondern um den Zeitablaü. vor einem Erst-
Schaden. Die Zurechnurigsdogmatik könnte hier, wenn überhaupt, nur frucht-
bar gemacht werden, wenn man ein echtes Zeit-rrZurechnungskriterium<
fände, anhand dessen ein später Schadenseintritt nicht mehr als >>Unrecht.,

sondern als schicksalhaftes >Unglück< qualifiziert werden könnte.

3. Zwischenergebnis

Damit existiert bisher kein befriedigender Lösungsansatz für Fälle, in denen eine

Risikohandlung eine Gefahr begründet, die sich erst sehr viel später in einem Scha-

den realisiert.

VII. De lege ferenda: Forderung nach einer Reform des Verjährungsrechts

Letztlich kann nur eine Reform der Verjährungsregel in $ 78 a StGB zu einer trag-
fähigen Lösung führen. Diese muss zweierlei Aspekte berücksichtigen: erstens den
Primat des Handlungsunrechts gegenüber dem Erfolgsunrecht bei der Konstitution
einerstrafuürdigentt;zweitens das Beweisproblemin Bezug auf denmaßgeblichen
strafrechtlichen Anknüpfungspunkt, die Handlung. Die Verjährungsfrist muss des-

halb mitAbschluss derTathandlung einsetzen können. Davon geht etwa das Schwei-
zer SIGB in Art.7! aus: >Die Verjährung beginnt ... mit dem Tag, an dem der Täter
die strafbareTätigkeit ausführt .. .<. Auf den Eintritt des Erfolges kommt es also nicht
an.e1 Auch der österreichische Gesetzgeber behandelt Fälle, in denen ein Schaden
erst lange Zeit nach einer Risikohandlung eintritt, in besonderer Weise: Nach $ 58

Abs. 1 des österreichischen StGB tritt in diesen Fällen Verjährung ein, wenn seit der
Handlung mehr als das anderthalbfache der Frist für die Verfolgungsverjährung der
geahndeten Tät vergangen ist.92- Passen diese Lösungen auch in unser Strafrechts-
system? Nach erstem Augenschein streiten drei Argumente gegen eine Verjährungs-
vorschrift, die nicht an den Erfolgseintritt, sondern an die Tathandlung anknüpft:

l. Kann eine noch nicht begangene Straftat veriähren?

Gegen die Ansiedlung des Beginns derVerjährungsfrist mit der Beendigung
der tatbestandsmäßigen Handlung könnte eingewendet werden, dass eine

Straftat nicht bereits verjähren könne, bevor sie überhaupt >begangen<

wurde, solange also etwa bei den Erfolgsdelikten der Erfolg noch fehle. Doch
dieses Konzept ist keineswegs so ungewöhnlich, wie es zunächst klingt. Das
zeigt nicht nur die oben zitierte Schweizer Regelung oder die Verjährungsre-

gel im österreichischen StGB, sondern auch die deutsche Vorgängernorm zu

$ Zgu StCg. Der frühere $ 67 Abs. 4 RSTGB lautete folgendermaßen: 'Die
Verjährung beginnt mit dem Tage, an welchem die Handlung begangen ist,

ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt des eingetretenen Erfolges.< Doch die Kon-

sequenz einer Verjährung vor Begehung haben Rechtsprechung (und ihr fol-
g"tto teil" der Literatur) nicht gezogen. vielmehr wurde die Norm >berichti-

gend< ausgelegt:Als >begangene Handlung< i. S. der genannten Regelung galt

- anders als in der al,lgemeinen Dogmatik zumTätbegriff - >gewolltes,zweck-

haftes Verhal ten eins chliel3lich des tatb estandlichen Erfolges. < >Erfolg< i. S. der
genannten verjährungsregelung sollten danach nur noch außertatbestand-

liche umstände sein.e3 Die ursprüngliche Kritik an der Korrektur derverjäh-
rungsregelung contra legem ebbte im Laufe der folgenden Jahrzehnte ab und

verstummte bis zu den 60er Jahren fast ganz. Mit der Strafrechtsreform ver-

lor sie den konkreten Anknüpfungspunkt.
Das Argument, eine straftat könne nicht bereits verjähren, bevor sie überhaupt

>begangen< wurde, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als eine - an bestimmtes

ziviüechtliches Denken angelehnte - Begriffsjurisprudenz. Danach muss ein An-
spruch erst entstehen, damit eine Partei ihn geltend machen und gegebenenfa'l.ls auch

wieder verlieren kann, wenn sie die Durchsetzung nicht rechtzeitig anstrebt. Ein
>Strafverfolgungsanspruch* als Befugnis, den staatlichen strafklageanspruch geltend

zu machen,94 kann aber aus den bereits erläuterten Gründen erlöschen,bevor er ent-

standen ist. Das zeigt auch das geltende Recht: Nach $ 78b Nr. 2,2. Hs SIGB ruht die

Verjährungsfrist nicht, wenn eine Tat nicht verfolgt werden kann, weil etwa ein Straf-

antiag niclit vorliegt.Wird der Strafantrag zu spät gestellt, kann die Tat nie strafrecht-

Iich värfolgt werden. Es liegt nicht in der Natur der Strafuerfolgungsverjährung, dass

ein materiäl-rechtlicher Strafanspruch bestehen muss, der erlöschen kann.

2. Widersprüche zur U nterlassungsdo gmatik

Gegen eine Verjährung unabhängig vom Erfolgseintritt könnten aber mög-

hche Friktionen mit grundlegenden Erwägungen zur Unterlassungsstrafbar-
keit sprechen. Denn wennVerjährung -jedenfalls auch - dazu dient, einen

verblässten Normbruch straflos zu stellen, kann sie sinnvoll nur dann einset-

zen, wenn der Täter sein rechtsverneinendes Tirn insgesamt eingestellt hat.

Dauert sein strafwürdiges Verhalten bis zum Zeitpunkt des Erfolgseintritts
an, so findet sich aus dieser Perspektive keine Rechtfertigung für die Verjäh-

rung. (Aus Sicht der Beweismöglichkeiten beurteilt sich das anders.) Diese

ÜbJrlegungen waren auch ein Argument für die bereits geschilderte >berich-

tigendJ Auslegung" der Vorgängerregelung des heute geltenden $ 78a

SIGB.e5

93 RGSI5,282;2I,228;26,26I;33,230:LK'Mös1,9.Atfl.1974,$67Rn6;dagegenaberetwav Olshau'91 BGE 102IV SOtTtechsel,StcB,2. Aufl. 1997,Art.71 Rn 1; Baster Komentar-Müller,stcB (2005),

Art.71 Rn 2.

92 g 58 I öst. SIGB; >?itt ein zum Tätbild gehörender Erfolg erst ein, nachdem die mit Strafe bedrohte
Tätigkeit abgeschlossen worden ist oder das mit Strafe bedrohte Verhalten aufgehört hat, so endet die

Verjährungshist nicht, bevor sie entweder auch vom Eintritt des Erfolges ab verstrichen ist oder seit

dem in g 57 Abs. 2 bezeichneten Zeitpunkt ihr Eineinhalbfaches, mindestens aber drei Jahre abgelau-

fen sind.<
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94
95

sen, Lt. Aufl. 1927, $ 67 Rn 9.

Ygl. dazt arch Bemmann IaS L965,335.
V!1. etwa RGSI 9, 753,757 (vom2.77. 1883): >Besteht die strafbare Hmdlung in der Herstellung eines

rähtswidrigen Zustandes, so kann dieVerjährung erst beginnen mit demAufhören des duch das ver-

brecherische Tün oder Unterlassen aufrecht erhaltenen Zustandes.<
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Aus der Dogmatik der Unterlassungsstrafbarkeit ergibt sich aber kein
grundle gendes Bedenken gegen eine Neufassung der Verj ährungsvorschriften

in der vorgeschlagenen Form. Der Einwand greift ohnehin nur für die Fälle,

in denen der Täter den Erfolg noch hätte verhindern können und müssen. In
FZillen von unbewusster Fahrlässigkeit ist eine Unterlassungsstrafbarkeit aus-

geschlossen.g6 Diese Konsequenz hat auch die Rechtsprechung in Einzelfäl-
i"r, g"rog"o, daraus aber keine grundsätzliche Einschränkung entwickelt'e7

Ein strafrechtlicher vorwurf dürfte den Täter auch dann nicht treffen, wenn

er rwar ahnte, dass er eine >tickende Zeitbombe" geschaffen hat, es ihm aber

aus rechtlich anerkannten Gründen weder möglich noch zuzumuten war, den

Erfolg zu beseitigen. Das wäre etwa der Fall, wenn B im Ausgangsfall Ge-

bäudeinhaber und Behörden über einen möglichen Fehler informiert hätte,

diese sich aber geweigert hätten, zu handeln. In jeder einzelnen Fallkonstella-

tion stellt sich damit die Frage, ob bzw. unter welchen umständen in den hier
behandelten Fällen eine strafbare unterlassungsphase konstruiert werden

dürfte. Denn wiederum würde dadurch etwas normativ verbunden, was nach

>natürlicher Lebensauffassung< nicht mehr als verbunden erscheint, weil die

Handlung verblasst ist, bevor der schaden eingetreten ist. In der Praxis dürfte

es ohnehin nur wenige Fälle geben, in denen der Täter die Herbeiführung des

Erfolges tiber Jahre hinweg punktgenau plant bzw. planen kann.es

3. IJ nv eri ährb ar keit v o n b e s timmt en s chw erw ie gend en Tat en

Zvm dritten muss sich die Forderung nach einer Verjährung unabhängig

vom Erfolgseintritt dem Umstand stellen, dass es Delikte gibt, die von der Ver-
jährung gänzlich ausgenommen sind, nämlich Mord und völkerrechtsverbre-
th"n. Dies"t Umstand scheint dem Gedanken zu widersprechen, dass ein

Normbruch - vor allem mit Rücksicht auf das Beweisproblem - durch bloßen

zeitablaufin einem Menschenalter vergessen werden kann und muss. Mord
und Völkerrechtsverbrechen nehmen aber insoweit eine Sonderstellung ein.

Der Gesetzgeber geht hier davon aus, dass diese Taten in besonderer weise so

schwer wiegen, dass das Unrecht gar nicht verblassen kann. Die besondere

Stellung dieier Detikte stützt im Grunde wieder die Regel: Delikte, durch die

der Täter >>normale Schuld< auf sich geladen hat, sollen verjähren.
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dung, die eine straftal konstituieft. Diesem umstand muss und kann am

besä das Institut der Verjährung Rechnung tragen. Das geltende Verjäh-

rungsrecht berücksichtigt das zeitliche Maß zwischen Handlung und Erfolg

abei nicht und bedarf deshalb der Reform. Für eine Reform des Verjährungs-

rechts könnte die Regelung im Schweizer SIGB Modell stehen. Diese orien-

tiert sich - wie bereitJ geschildertee - konsequent an der Doktrin zur Bedeu-

tung des Handlungsunrechts für die Konstitution einer Straftat und siedelt

desf,alb den Beginn der Verjährung bei Abschluss der Täthandlung und nicht

beim Erfolgseintritt an. Sollte sich der Gesetzgeber zu einer solchen radika-

len Neuregelung angesichts der traditionellen Neigung, bei der Verjährung

dem EintJtt aeJ ertotges doch eine gewissen Bedeutung zuzumessen, nicht

entschließen können, dann erschiene eine Neuregelung orientiert an der

österreichischen Regelung empfehlenswert. Danach beginnt - wie beschrie-

ben100 - die Verjährung weiterhin regelmäl3ig mit der Beendigung der Straf-

tat, also bei Erfoigsdelikten, wenn die Handlung beend et und der schaden ein-

geireten ist. Ledfttch in außergewöhnlichen Fällen, in denen Handlung und

F,rfolgseintritt zeitlich extrem weit auseinander fallen, greift eine besondere

Verjairungsfrist mit Abschluss der Täthandlung ein. Würde sich der Gesetz-

g"i", ,u einer solchen Regelung entschließen, so sollte die Dauer dieser be-

Jonderen verjährungsfrist zwar an der regelmäßigen verjährungsfrist orien-

tiert werden. bleictrieitig muss aber in Rechnung gestellt werden, dass in Fäl-

Ien mit großer zeitlicherbifferenz zwischen Handlung und Erfolg diese nicht

-wie im Normalfall - gemeinsam verblassen undwunden heilen können,son-

dern erst mit dem Schadenseintritt die wunde gerissen wird. Die Ausnahme-

frist muss deshalb länger als die regelmäßige verjährungsfrist sein. Sie darf

aber - einerseits mit Rücksicht auf die zeitliche Dimension einer straftat,
andererseits mit Rücksicht auf ihren prozessrechtlichen Grund, die Schwä-

chung der Beweislage - nicht überspannt werden. Insgesamt erschiene es an-

geme-ssen, die besondere verjährungsfrist für Fätle, in denen Handlung und

Schadenseintritt extrem weit auseinander liegen, auf das Doppelte der Frist

für die verfolgungsverjährung festzulegen. Diese Frist hat der Gesetzgeber

auch als absolite verjdhrungsfrist im Falle einer unterbrechung der verjäh-

rung in $ 78c Abs.3 S. 2 StGB gewählt.

Ganz unabhängig von der Ausgestaltung im Detail muss eine Neuregelung

des $ 78a SIGB gäfunden werden, die einem rationalen und menschengerech-

ten itrafrecht eritspricht. Ein mutmaßlicher Straftäter soll nicht mehr verfolgt

werden, wenn die iirm vorgeworfene Handlung so weit zurückliegt, dass sie im

Strafverfahren nicht mehizuverlässig rekonstruiert werden kann, und die der

Tat eigenen umstände rmit der zeil< so verblasst sind, dass sie nicht mehr

Anknüpfungspunkt für einen strafrechtlichen Vorwurf sein können. Die Tht

verjährt dann, noch bevor sie begangen ist.

YIII. Fazit

wenn ein Täter eine Gefahr schafft, die sich erst Jahlzehnte später in einer

Rechtsgutseinbuße realisiert, hat Strafrecht regelmäßig sein Recht verloren.
Denn auch eine strafwürdige Tat hat eine zeitliche Dimension. Bei einer sehr

langen Differenz zwischen Handlung und Erfolg fehlt die notwendige Verbin-

96 Vgl. auch LK-Jö hnke, * 7 8 a Rn 9, 1-61' To nd'o rf , F S Kohlmann, 77 f. m.w. N.

97 Inibesondere in Fällen der unbemssten Fahrlässigkeit, vgi. RGSI 75, 32,34;75,296:BayObLG NJW

1.99t,7|L,7L2.
98 Calv e lli- Ado rno NIW 1965, 2:7 4.

99 Vgl. dazu die Begründung der Einstellung des Verfahrens im ,>Düsseldorfer Flughafenfall'<, LG Düs-

seldorf StV 2002,53.
100 S.o.VII.Fn92.


